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Aktuelle Informationen zu COVID-19 – Geräteprüfungen 

 
 
Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 
 
zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Einsatzkräfte dürfen im Dienst nur regelmäßig 
geprüfte Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Die Corona-Pandemie hat jedoch auch zur 
Folge, dass regelmäßige Geräteprüfungen der Feuerwehren möglicherweise nicht fristgerecht 
durchgeführt werden können. Die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) hat daher über 
pandemiebedingte Einschränkungen bei der Durchführung von regelmäßigen Prüfungen von 
Arbeitsmitteln, Ausrüstungen und Geräten informiert.  
 
Im Bereich der Feuerwehren sind die meisten Ausrüstungen und Geräte alle 12 Monate einer Sicht-, 
Funktions- und ggf. einer Belastungsprüfung zu unterziehen. Hierzu befähigte Personen sind in der 
Regel die ausgebildeten Gerätewarte oder entsprechende Dienstleister. 
 
Pandemiebedingt kann es zu Ausfällen auch bei den für die regelmäßigen Prüfungen befähigten 
Personen sowohl in den Feuerwehren als auch bei externen Dienstleistern kommen. Können diese 
Prüfungen aufgrund dessen zunächst nicht durchgeführt werden, können die Ausrüstungen und 
Geräte weiter verwendet werden, wenn bisher keine Schäden oder Mängel aufgetreten sind und 
fachkundig eingeschätzt werden kann, dass ein sicherer Betrieb weiter möglich ist. Krisenbedingt nicht 
durchgeführte Prüfungen sind sobald wie möglich nachzuholen, eine notwendige Überschreitung des 
Prüftermins soll maximal 3 Monate betragen. 
 
Diese Empfehlungen gelten nicht für Untersuchungen von Fahrzeugen nach § 29 StVZO sowie 
überwachungsbedürftige Anlagen. Sie gelten ebenfalls nicht für Erstprüfungen und Prüfungen vor der 
Wiederinbetriebnahme nach Aufbau, Reparatur und prüfpflichtigen Änderungen. 
 
Abweichende Regelungen sind unter den folgenden Links zu finden: 
• Fahrzeuge: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/Corona/auswirkung-ueberpruefung-
fahrzeugueberwachung.htm 

• überwachungsbedürftige Anlagen: 
http://www.zls-muenchen.de/aktuell/index.htm#2019 

 
 
Sind Prüfkapazitäten nur eingeschränkt, ist vor Ort zu entscheiden (Gefährdungsbeurteilung), welche 
Ausrüstungen und Geräte weiter fristgerecht geprüft bzw. als erste wieder geprüft werden. 
 
Weiterhin fristgerecht geprüft werden sollen z. B. Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, PSA 
gegen Absturz, Sprungrettungsgeräte, Lastaufnahmeeinrichtungen und Arbeitsmittel, die als 
elektrische Betriebsmittel in engen Räumen verwendet werden, da bei deren Benutzung erhöhte 
Gefährdungen bestehen. 
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Sofern konkrete Prüffristen in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften festgelegt sind, müssen 
Abweichungen mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden. 
 
Müssen regelmäßige Prüfungen pandemiebedingt verschoben werden, sollte im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung z. B. die Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte dokumentiert werden: 
 

 die auf die Coronavirus-Pandemie zurückgehenden Gründe, aus denen festgelegte Prüfungen 
nicht eingehalten werden können. 

 die Feststellung, dass die betreffenden Ausrüstungen und Geräte bei den vorausgegangenen 
Prüfungen sowie im Zeitraum seit der letzten Prüfung keine Mängel aufgewiesen haben, 
welche die sichere Verwendung beeinträchtigen. 

 die Angabe des Zeitraums, um die die Prüfung verschoben wird. Dieser Zeitraum sollte 25 % 
des vorher angesetzten Prüfintervalls nicht überschreiten. 

 die Feststellung, dass aufgrund der Verlängerung des Prüfintervalls bei der Verwendung der 
Ausrüstungen und Geräte nach fachkundiger Einschätzung keine Mängel zu erwarten sind, 
welche die sichere Verwendung beeinträchtigen. 

 
Den Sichtprüfungen während und nach der Benutzung, außerordentlichen Prüfungen aufgrund 
außergewöhnlicher Ereignisse sowie der Feststellung und Meldung von Schäden und Mängeln, die die 
Sicherheit und Gesundheit der Einsatzkräfte gefährden können, kommt eine noch größerer Bedeutung 
zu, wenn Prüfungen verschoben werden müssen. 
 
Die jeweiligen Verantwortlichkeiten für Sicherheit und Gesundheit werden hierdurch nicht außer Kraft 
gesetzt. 
 
Wir bitten um Beachtung und Umsetzung der Empfehlungen und stehen für Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen, 
 

Die Kreisbrandinspektion Dachau 


